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Abkürzungen und Glossar

Abkürzungen
BAV Bundesamt für Verkehr

B2 Baseline 2

B3 Baseline 3

BTM Balise Transmission Module; Balisen-Übertragungsmodul

BUe Bahnübergang

DMI Driver Machine Interface; Lokführer-Anzeige- und Bediengerät

DRU Diagnostic Recorder Unit; Diagnosedaten-Aufzeichnungsgerät

EB Emergency Brake; Zwangsbremse

EOA End of Movement Authority, Ende der MA

EOLM End of Loop Marker; Loop-Anmeldung

ERA European Railway Agency (neu: European Union Agency for Railways); Europäische
Eisenbahnagentur

ERTMS European Rail Traffic Management System; Europäisches Eisenbahn-Verkehrsmana-
gementsystem

ETCS European Train Control System; Europäisches Zugbeeinflussungssystem

ETM Eurobalise Transmission Module; Eurobalisen-Übertragungsmodul

EVC European Vital Computer; ETCS-Fahrzeugrechner

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmen

FDV Schweizerische Fahrdienstvorschriften

GSM-R Global System for Mobile Communications – Railway; Mobilfunk-Kommunikations-
system für Eisenbahnen

IS ETCS-Betriebsart «Isolation»; Abgetrennt

JRU Juridical Recording Unit; Fahrtdaten-Aufzeichnungsgerät

L0 Level 0

L1 Level 1

L2 Level 2

LEU Lineside Electronic Unit; Signaladapter und Telegrammcodierer

LS ETCS-Betriebsart «Limited Supervision»; Limitierte Überwachung

LSSMA Lowest Supervised Speed within the Movement Authority; «restriktivste überwachte
Geschwindigkeit innerhalb der MA»

LTM Loop Transmission Module; Loop-Übertragungsmodul

MA Movement Authority; Fahrerlaubnis

NID_C ETCS-Variable «Identity number of the country or region»; Länderkennung
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NL ETCS-Betriebsart «Non Leading»; Nicht Zugführend

NP ETCS-Betriebsart «No Power»; ETCS-Fahrzeugausrüstung spannungslos

NTC National Train Control; Nationale Zugbeeinflussung (ETCS-Level)

NV National Values; Nationale Werte

P44 Paket 44

PT ETCS-Betriebsart «Post Trip»; Zwangsbremsung durch ETCS quittiert

RADN Streckentabellen

RBC Radio Block Centre; Streckenzentrale

SB ETCS-Betriebsart «Stand By»; Inaktiv

SF ETCS-Betriebsart «System Failure»; Systemfehler

SH ETCS-Betriebsart «Shunting»; Rangieren

SIGNUM Integra-Signum; Zugbeeinflussungssystem mit Warnung-/Halt-Funktionalität

SL ETCS-Betriebsart «Sleeping»; Triebfahrzeug ferngesteuert

SPS Streckenpunktstörung

SR ETCS-Betriebsart «Staff Responsible»; Fahrt in Personalverantwortung

SRS System Requirements Specification; Systemanforderungsspezifikation

STM Specific Transmission Module; Spezifisches Übertragungsmodul

TR ETCS-Betriebsart «Trip»; Zwangsbremsung durch ETCS

TRU Train Recorder Unit; Fahrzeug- und Zugdaten-Aufzeichnungsgeräts

TSI Technical Specification for Interoperability; technische Spezifikation für Interoperabili-
tät

TSR Temporary Speed Restriction; Langsamfahrstelle

ZUB Zugbeeinflussungssystem mit teilkontinuierlicher Geschwindigkeitsüberwachung



Geschäftseinheit SAZ Abkürzungen und Glossar

Systemführerschaft ETCS CH

Beschreibung ETCS Level 1 «Limited Supervision»  © bei SBB Seite 10 von 59

Beschreibung_L1LS_V1.4.docx Version V1.4 07.03.2017

Glossar
Aussensignalisierung Übermittlung von fahrdienstlichen Informationen an den Lokführer mit-

tels ortsfesten Signalen wie z. B. Zugsignalen; FDV [Ref. 1] R300.2,
Kap. 5.2.

Begriffe Unterstrichene Begriffe sind Funktionalitäten der Zugbeeinflussung.
(Dient zur Unterscheidung von den gleichen Begriffen für die Signalbil-
der⇓ Begriffe)

Begriffe Kursiv und fett geschriebene Begriffe sind Signalbilder gemäss FDV
[Ref. 1], R 300.2.
(Dient zur Unterscheidung von den gleichen Begriffen für die Funktiona-
litäten der Zugbeeinflussung ⇓ Begriffe)

Befreiungsgeschwindigkeit Maximale Geschwindigkeit, mit der ein Zug in der Umgebung des MA-
Endes verkehren kann, wenn die Zielgeschwindigkeit 0 km/h beträgt.

CAB-Anfangstafel Bezeichnet die Stelle, an der die Strecke mit Führerstandsignalisierung
beginnt.

CAB-Endtafel Bezeichnet die Stelle, an der die Strecke mit Führerstandsignalisierung
endet.

CAB-Fahrerlaubnis Die am DMI angezeigte Zustimmung zur Fahrt bei Führerstandsignali-
sierung.
Eine CAB-Fahrerlaubnis wird in den Betriebsarten «Full Supervision»
und «On Sight» erteilt.

«Danger for Shunting»-Balisen Balisen mit einem Paket 132 (Halt für Rangierbewegung)

ETCS-Fahrzeugausrüstung Fahrzeugseitige ETCS-Einrichtungen wie Fahrzeugrechner, DMI, Daten-
funkanlage und Balisenantenne

Eurobalise Transmission Mo-
dule

Fahrzeugausrüstung, welche den Empfang von Daten ermöglicht, die
von einer Eurobalise oder einem Euroloop übermittelt werden. Die auf-
bereitete Information wird vom ZUB- bzw. SIGNUM-Fahrzeuggerät ver-
arbeitet.

Fahrerlaubnis Die Fahrerlaubnis (engl. movement authority, MA) ist ein Teil der Daten
aus dem Telegramm einer Balisengruppe oder eines Euroloops.
Die Fahrerlaubnis gibt der ETCS-Fahrzeugausrüstung die Distanz und
Geschwindigkeit an, welche der Zug aus Sicht Zugbeeinflussung befah-
ren darf.
Grundsätzlich entspricht die im System generierte Fahrerlaubnis, der
durch das Zugsignal angezeigten Zustimmung zur Fahrt bis zum nächs-
ten Hauptsignal.

Freie Fahrt Funktionalität der Zugbeeinflussung: «Freie Fahrt» bei Erhalt des ent-
sprechenden Telegramms

Freie Fahrt Signalbild: Fahrt mit der in der Streckentabelle angegebenen Höchstge-
schwindigkeit; FDV [Ref. 1] R300.2, Kap. 5.2.5.

Führerstandsignalisierung Direkte Übermittlung von fahrdienstlichen Informationen in den Führer-
stand an Stelle der Beachtung von ortsfesten Signalen.
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Full Supervision ETCS-Betriebsart (Vollüberwachung). In der Schweiz Standardbetriebs-
art für Zugfahrten im Level 2. Anhand der Streckendaten und der einge-
gebenen Zugdaten werden das Ende der CAB-Fahrerlaubnis und das
Einhalten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit dauernd überwacht.

Halt Funktionalität der Zugbeeinflussung: Automatisches Anhalten des Zugs
bei Erhalt des entsprechenden Telegramms.

Halt Signalbild: Halt vor dem Signal; FDV [Ref. 1], R300.2, Kap. 5.2.3.

Infill MA, die von einem Infill-Element (vorgelagerte Balisen oder Loop) über-
tragen wird.

«Override EOA» ETCS-Funktion, welche es erlaubt, am Halt zeigenden Signal, dem En-
de der MA oder einem mit Streckengerät ausgerüsteten Gefahrenpunkt
vorbeizufahren, ohne dass eine Zwangsbremsung erfolgt.

Pre-Indication Punkt vor dem Erreichen einer Bremskurve, ab dem die Zielgeschwin-
digkeit und gegebenenfalls weitere Informationen angezeigt werden.

Release Speed Befreiungsgeschwindigkeit

«restriktivste überwachte Ge-
schwindigkeit innerhalb der
MA»

Auf dem DMI in der Betriebsart «Limited Supervision» unter bestimmten
Bedingungen angezeigte Geschwindigkeit. Es kann sich um die momen-
tan überwachte Geschwindigkeit oder um eine noch vor dem Fahrzeug
liegende Zielgeschwindigkeit handeln.

Set-Speed Durch den Lokführer vorgegebene Höchstgeschwindigkeit.

Warnung Funktionalität der Zugbeeinflussung: Warnung des Lokführers bei Erhalt
des entsprechenden Telegramms.

Warnung Signalbild: Verminderung der Geschwindigkeit, dass vor dem nächsten
Halt zeigenden Signal angehalten werden kann; FDV [Ref. 1], R300.2,
Kap. 5.2.2.

Warnung/Halt-Überwachung Punktförmige Übertragung von der Strecke auf das Fahrzeug und punkt-
förmige Warnung-/Halt-Überwachung auf dem Fahrzeug
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1. Einleitung

1.1. Zielsetzung des Dokumentes
Das vorliegende Dokument beschreibt ETCS Level 1 «Limited Supervision» als Teil des ETCS-
Gesamtsystems und gibt einen Überblick über die wesentlichen Elemente, die Funktionen und das
Systemverhalten zwischen Infrastruktur und Fahrzeugen.

Ziel des Dokuments ist, ein Systemverständnis zu schaffen und die Unterschiede zu den bisheri-
gen in der Schweiz verwendeten Zugbeeinflussungssystemen bei Aussensignalisierung aufzuzei-
gen.

1.2. Zielpublikum
Alle Personen die betrieblich und/oder technisch mit der Anwendung von ETCS Level 1 «Limited
Supervision» in der Schweiz zu tun haben.

1.3. Abgrenzung
Dieses Dokument kann als Grundlage zur Erstellung und Entwicklung von Ausbildungsmedien
dienen. Es ersetzt jedoch keine methodisch-didaktisch aufgearbeiteten Schulungsunterlagen und
kann lediglich ergänzend zur Schulung benutzt werden.

Weitere von der Systemführerschaft ETCS CH herausgegebene Dokumente und Unterlagen zu
ETCS Level 1 «Limited Supervision» wie Prinzipien, Projektierungsregeln oder Betriebsprozesse
sind auf der Homepage des BAV (https://www.bav.admin.ch) publiziert.

https://www.bav.admin.ch/
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2. Grundlagen ETCS

2.1. Einleitung
ETCS ist das europäisch normierte Signalisierungs- und Zugbeeinflussungssystem. Zusammen
mit dem digitalen Mobilfunk-Kommunikationssystem GSM-R bildet es die Hauptbestandteile des
europäischen Eisenbahn-Verkehrsmanagementsystems ERTMS.

2.2. ETCS-Level
ETCS bietet verschiedene Level an, nach denen eine Strecke oder ein Eisenbahnnetz ausgerüstet
werden können. Die Level unterscheiden sich in Bezug auf die Wirkung zwischen Infrastrukturan-
lage und Fahrzeug. Basierend auf der jeweiligen Ausrüstung wird die infrastrukturseitige Informati-
on unterschiedlich verarbeitet und übermittelt. Die verschiedenen Level geben den Infrastrukturun-
ternehmen die Möglichkeit, die Strecken nach ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen
auszurüsten.

2.2.1. Level 0

Level 0 wird auf Strecken mit Aussensignalisierung und ohne infrastrukturseitige ETCS-Ausrüstung
verwendet. Die fahrzeugseitige ETCS-Ausrüstung ist vorhanden, aber überwacht den Zug nur auf
die Maximalgeschwindigkeit. Der Lokführer fährt nach Aussensignalen.

In der Schweiz verkehren Fahrzeuge, welche über eine ETCS-Ausrüstung gemäss den Spezifika-
tionen der Baseline 2 verfügen, auf Strecken mit Aussensignalisierung im ETCS-Level 0 und wer-
den durch die nationalen Zugbeeinflussungssysteme SIGNUM und ZUB überwacht.

2.2.2. Level 1

Level 1 wird auf Strecken mit Aussensignalisierung und infrastrukturseitiger ETCS-Ausrüstung
verwendet. Die Datenübertragung zwischen streckenseitiger und fahrzeugseitiger ETCS-
Ausrüstung erfolgt punktuell bzw. teilkontinuierlich über fest installierte Balisen oder Loops. Die
fahrzeugseitige ETCS-Ausrüstung überwacht den Zug gemäss den von der Strecke übermittelten
Informationen.

2.2.3. Level 2

Level 2 wird auf Strecken mit Führerstandsignalisierung und infrastrukturseitiger ETCS-Ausrüstung
verwendet. Die Datenübertragung zwischen streckenseitiger und fahrzeugseitiger ETCS-
Ausrüstung erfolgt kontinuierlich über GSM-R. Auf Level-2-Strecken wird keine Aussensignalisie-
rung benötigt.

2.2.4. Level 3

Level 3 entspricht hinsichtlich der Ausrüstung im Wesentlichen dem Level 2. Im Unterschied zum
Level 2 gibt es im Level 3 jedoch keine fest installierten Gleisfreimeldungselemente, der Zug über-
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wacht seinen Zugschluss selbst und meldet diesen kontinuierlich über GSM-R an die Strecken-
zentrale.

Level 3 wird in der Schweiz nicht angewendet.

2.2.5. Level STM oder NTC

Level STM oder NTC (neue Bezeichnung) kommt auf Strecken zum Einsatz, die mit einem natio-
nalen Zugbeeinflussungssystem ausgerüstet sind, auf denen jedoch Fahrzeuge mit ETCS verkeh-
ren sollen. Das Fahrzeug ist mit einem speziellen Übertragungsgerät (STM) ausgerüstet, welches
die Informationen der streckenseitigen (nationalen) Ausrüstung an die ETCS-Fahrzeugausrüstung
übermittelt.

Level STM oder NTC wird in der Schweiz mit Ausnahme der Grenzübergänge zu Deutschland, Ös-
terreich, Frankreich und Italien nicht angewendet.

2.3. ETCS-Spezifikationen und Baselines

2.3.1. Spezifikationen

Die Technische Spezifikation für Interoperabilität für die Zugsteuerung, Zugsicherung und Signal-
gebung (TSI ZZS, engl. CCS) [Ref. 2] beschreibt die ERTMS-Teilsysteme ETCS und GSM-R. In
ihrem Anhang sind alle technischen Unterlagen und Spezifikationen aufgelistet, welche die Funkti-
onalität der ETCS-Komponenten und -Teilsysteme wie Balisen, Loops, Fahrzeugausrüstung etc.
und deren relevante Schnittstellen definieren. Wenn eine Funktionalität oder Schnittstelle für die
technische Interoperabilität zwingend ist, handelt es sich um verbindliche Spezifikationen (engl.
mandatory), andernfalls um informative Spezifikationen oder Empfehlungen.

Das Kern-Dokument der ETCS-Spezifikationen ist das sogenannte SUBSET-026, die Anforde-
rungsspezifikation (System Requirements Specification, SRS) [Ref. 3].

Die SRS enthält vorwiegend Anforderungen an die ETCS-Fahrzeugausrüstung bzw. an deren Ver-
halten. Es gibt relativ wenig Anforderungen an die Ausgestaltung der streckenseitigen Ausrüstung,
das Strecken-Design ist daher generell sehr projekt- bzw. lieferantenspezifisch.

2.3.2. Baselines

Eine Baseline oder Bezugskonfiguration fasst alle technischen Unterlagen und Spezifikationen ei-
nes Systems und damit dessen Konfiguration zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen. Eine
Baseline beschreibt somit die Attribute und Funktionalitäten eines Systems in einem bestimmten
Entwicklungsstand. Eine neue Baseline impliziert substanzielle Erweiterungen des Systems, dies
können neue Funktionalitäten oder signifikante Änderungen bei bestehenden Funktionalitäten
sein.

Das Konzept der Baseline kommt sowohl bei ETCS als auch GSM-R zur Anwendung, wobei die
Baselines der beiden Systeme voneinander unabhängig sind.

Aktuell, d. h. gemäss Anhang A der geltenden TSI CCS [Ref. 2], sind folgende drei Sets von Spezi-
fikationen gültig:
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∂ # 1: ETCS Baseline 2 (SRS 2.3.0d) und GSM-R Baseline 1

∂ # 2: ETCS Baseline 3 Maintenance Release 1 (SRS 3.4.0) und GSM-R Baseline 1

∂ # 3: ETCS Baseline 3 Release 2 (SRS 3.6.0) und GSM-R Baseline 1

Die beiden Ausgaben der ETCS-Baseline 3 enthalten unterschiedliche Versionen gewisser Spezi-
fikationsdokumente, insbesondere auch der SRS. Als Folge davon gibt es ein paar Unterschiede
zwischen Fahrzeugausrüstungen, die nach einem dieser beiden Spezifikationssets gebaut sind,
namentlich bei der DMI-Anzeige (siehe auch Kapitel 4.2.2).

Die Betriebsart «Limited Supervision» wurde erst in der ETCS-Baseline 3 spezifiziert. Das bedeu-
tet, dass Fahrzeuge, welche über eine ETCS-Ausrüstung gemäss den Spezifikationen der Baseli-
ne 2 verfügen, nicht in dieser Betriebsart verkehren können. In der Schweiz verkehren solche
Fahrzeuge auf Strecken mit Aussensignalisierung im ETCS-Level 0 (überwacht durch
SIGNUM/ZUB bzw. EuroSIGNUM/-ZUB; siehe Fall B) in Abbildung 1).

Fahrzeuge mit einer ETCS-Ausrüstung gemäss einer der beiden Ausgaben der Baseline 3 hinge-
gen verkehren auf dem ganzen Netz mit ETCS: entweder im Level 1 (bei Aussensignalisierung)
oder im Level 2 (siehe Fall C) in Abbildung 1). Man spricht in diesem Fall auch von sogenannten
«ETCS only»-Fahrzeugen, da diese Fahrzeuge in der Schweiz ausser einer ETCS-Ausrüstung
kein weiteres Zugbeeinflussungssystem mehr benötigen.

Aktives Zugbeeinflussungssystem in Abhängigkeit der Fahrzeug- und StreckenausrüstungenAbbildung 1
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2.4. ETCS-Sprache
Die ETCS- oder ERTMS-Sprache wird verwendet, um Informationen zwischen Fahrzeug und Stre-
cke zu übermitteln. Sie basiert auf Variablen, Paketen, Telegrammen und Nachrichten (engl. mes-
sage).

Variablen codieren einzelne Werte. Dabei hat jede Variable einen eindeutigen Namen und eine
klar definierte Bedeutung. Variablen haben stets eine fixe Länge (Anzahl Bits) und einen definier-
ten Wertebereich, sie können auch Spezialwerte mit besonderer Bedeutung (z. B. «unendlich»,
«unbekannt» etc.) haben.

Pakete enthalten eine oder mehrere Variablen in einer fix definierten inneren Struktur. Jedes Paket
hat eine eindeutige Nummer, die im Paket selber enthalten ist (Variable «NID_PACKET»).
Man unterscheidet zwischen Paketen, die von der Strecke ans Fahrzeug (engl. track to train) und
solchen, die vom Fahrzeug an die Streckenseite (engl. train to track) übertragen werden. Im Level
1 werden in der Regel nur Pakete von der Strecke ans Fahrzeug übertragen, in den Level 2 und 3
auch vom Fahrzeug an die Strecke (via GSM-R).

Ein Telegramm ist die Information, die von einer einzelnen Eurobalise übertragen wird. Telegram-
me bestehen aus einem Nachrichtenkopf (engl. header) und einem oder mehreren Paketen. Alle
Telegramme einer Balisengruppe ergeben zusammen eine Nachricht (engl. message). Auch die
Information, die von einem Euroloop oder vom RBC übertragen wird, bezeichnet man als Nach-
richt.

2.5. National Values
ETCS ist ein sehr modulares System, das an verschiedenste betriebliche und technische Verhält-
nisse angepasst werden kann. Daher gibt es auch eine ganze Reihe von Parametern und Werten,
welche nicht in den Spezifikationen fest vorgegeben sind.

National Values (NV) oder nationale Werte sind ein Set von Werten, die für einen bestimmten Be-
reich (festgelegt durch die ETCS-Variable «NID_C», Kennung des «nationalen Bereichs») gültig
sind. Mittels NV können z. B. Geschwindigkeits- und/oder Distanzlimiten für bestimmte Betriebsar-
ten bzw. Situationen oder Parameter für die Bremskurvenberechnung festgelegt werden.

Die NV werden mit dem Paket 3 auf das Fahrzeug übertragen und dort gespeichert. Für den Feh-
lerfall greift der Fahrzeugrechner auf fest programmierte «Default NV» zurück, die aus Sicher-
heitsgründen meistens restriktiver sind.



Geschäftseinheit SAZ ETCS-Ausrüstung für Level 1

Systemführerschaft ETCS CH

Beschreibung ETCS Level 1 «Limited Supervision»  © bei SBB Seite 18 von 59

Beschreibung_L1LS_V1.4.docx Version V1.4 07.03.2017

3. ETCS-Ausrüstung für Level 1
Im Folgenden wird die strecken- und fahrzeugseitige Ausrüstung erläutert, welche für den Betrieb
im ETCS-Level 1 in der Schweiz benötigt wird. Auf allfällig weitere vorhandene ETCS-
Ausrüstungen des Fahrzeugs oder der Strecke wie z. B. GSM-R wird nicht eingegangen.

Aufgrund der Standardisierung können grundsätzlich Komponenten und Systeme von verschiede-
nen Lieferanten eingesetzt werden, die Abbildungen in den nachfolgenden Abschnitten sind ledig-
lich Beispiele.

3.1. Streckenseitige Ausrüstung

3.1.1. Eurobalisen

Eurobalisen oder kurz Balisen ermöglichen die punktuelle Übertragung von Informationen von der
Strecke an das Fahrzeug.

Eurobalisen sind passive Transponder und benötigen keine externe Stromversorgung. Die Ener-
gieversorgung und damit die Aktivierung der Balise erfolgt via Induktion durch das Magnetfeld der
Balisenantenne des überfahrenden Fahrzeugs. Die aktivierte Balise sendet über ein moduliertes
Magnetfeld im Bereich von 4.2 MHz Informationen in Form eines Telegramms, das zyklisch wie-
derholt wird. Die Datentransmission (Übertragungsrate = 564.48 kBit/s) muss gemäss Spezifikati-
on bis zu einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 500 km/h gewährleistet sein.

Um Balisen vorübergehend ausser Betrieb zu setzen, kann mittels eines Abschirmblechs die
Energie- und somit die Datenübertragung zwischen Balise und Fahrzeugantenne unterbunden
werden.

Es gibt zwei Typen von Balisen: Festdatenbalisen (engl. fixed (data) balises) und Transparentda-
tenbalisen (engl. controlled balises).

Festdatenbalisen werden zur Übertragung von fixen, d. h. unveränderlichen Informationen ver-
wendet. Die Daten werden mittels eines speziellen Balisenprogrammiergeräts in den Speicher der
Balise geschrieben.

Transparentdatenbalisen werden zur Übertragung von veränderlichen Informationen verwendet.
Sie werden von einer LEU (Lineside Electronic Unit) angesteuert. Ihre häufigste Anwendung ist in
Verbindung mit Aussensignalen auf Level-1-Strecken, wo sie zu jedem Signalbild das entspre-
chende Telegramm übertragen.

Eurobalisen können gemäss Spezifikation einzeln oder in Gruppen (von bis zu 8 Balisen) verwen-
det werden. Um eine Richtungsinformation zu haben, werden Balisen in der Regel mindestens
paarweise verbaut. In einer Balisengruppe können Festdaten- und Transparentdatenbalisen kom-
biniert eingesetzt werden.

Das Dokument SUBSET-036 [Ref. 4] spezifiziert sowohl die Eurobalise an sich als auch die
Schnittstelle zur Fahrzeugantenne.
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Festdaten- und Transparentdatenbalise (von links nach rechts)Abbildung 2

3.1.2. Euroloop

Der Euroloop oder kurz Loop besteht aus einem bis zu 1000 m langen, am Schienenfuss verleg-
ten, elektrisch strahlenden Kabel (sogenanntes Leckkabel) und ermöglicht eine linienförmige In-
formationsübertragung über die gesamte Looplänge.

Das Euroloop-Modem verbindet den Loop mit der LEU, von der es die zu übermittelnden Daten
empfängt. Das Modem wird durch das Magnetfeld der Fahrzeugantenne aktiviert und sendet da-
raufhin zyklisch wiederholt die Loop-Nachricht.

Um Übersprechprobleme zu benachbarten Loops zu vermeiden, werden die Daten über einen
Schlüssel codiert. Für den korrekten Empfang muss dem Fahrzeug vorab der Schlüssel und die
Identifikation des Loops mitgeteilt werden. Dies geschieht mittels einer sogenannten Loop-
Anmeldung (EOLM), die durch eine dem Loop vorangehende Balise übermittelt wird.

Euroloops werden eingesetzt zur Abfahrverhinderung oder als Auflöse-Element zur Aufwertung der
restriktiven Überwachung bei nachschaltenden Signalen.

Das Dokument SUBSET-044 [Ref. 5] spezifiziert sowohl den Euroloop an sich als auch die
Schnittstelle zur Fahrzeugantenne.

3.1.3. Lineside Electronic Unit (LEU)

Die LEU, auf Deutsch auch Signaladapter und Telegrammcodierer genannt, ist die Verbindung
zwischen Aussensignal und Eurobalise bzw. Euroloop.

Das angezeigte Signalbild wird von der LEU abgegriffen, das zugehörige Telegramm (Balise) bzw.
die zugehörige Nachricht (Loop) ermittelt und als serieller Datenstrom fortwährend an die Transpa-
rentdatenbalise oder an das Loop-Modem gesendet.

Der Abgriff der Signalbildinformation kann je nach Stellwerk und Aussenanlage auf unter-
schiedliche Arten realisiert werden (Messen des Lampenstroms, Relais-Abgriff etc.). Die Schnitt-
stelle zwischen LEU und Signal bzw. Stellwerk ist nicht Teil der ETCS-Spezifikation, da sie stark
von der Stellwerkstechnik abhängt.
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3.2. Fahrzeugseitige Ausrüstung

3.2.1. European Vital Computer (EVC)

Der ETCS-Fahrzeugrechner oder EVC ist das Herzstück der fahrzeugseitigen Ausrüstung.

Die Aufgaben des EVC umfassen die Auswertung der empfangenen Daten von Eurobalisen und -
loops, die Ermittlung der Fahrzeugposition aus den Daten der Odometriesensoren, die Berech-
nung der Bremskurven und die dauernde Geschwindigkeitsüberwachung, die Kontrolle der Einhal-
tung der MA, die Aktivierung der Zwangsbremse, die Steuerung der Anzeigen (DMI) im Führer-
stand, sowie die Überwachung von Peripheriegeräten und Schutzfunktionen.

3.2.2. Balisen Transmission Module (BTM) und Balisenantenne

Das Balisen-Übertragungsmodul oder BTM ist die Schnittstelle vom EVC zur ETCS-
Balisenantenne. Die Balisenantenne befindet sich unter dem Fahrzeugboden und aktiviert die Eu-
robalise bei der Überfahrt mittels einer vom BTM generierten Sendespeisefrequenz (27,095 MHz)
um anschliessend die von der Balise gesendeten Informationen zu empfangen.

Fahrzeuge, die mit dem Eurobalise Transmission Module (ETM) ausgerüstet sind, haben dafür in
der Regel eine separate Balisenantenne (erkennbar an der gelben Farbe).

ETCS-Balisenantenne.Abbildung 3

3.2.3. Loop Tranmission Module (LTM)

Das Loop-Übertragungsmodul oder LTM verarbeitet die Informationen, die vom Euroloop gesendet
werden. Das LTM nutzt dabei in der Regel gemeinsam mit dem BTM die ETCS-Balisenantenne.

3.2.4. Driver Machine Interface (DMI)

Das Lokführer-Bedien- und Anzeigegerät DMI ist die wichtigste Schnittstelle zwischen Lokführer
und System. Das DMI übermittelt alle relevanten Informationen und Anweisungen zur Steuerung
und zum Schutz des Fahrzeuges/Zuges an den Lokführer, dieser wiederum kann über das DMI
Daten und Befehle für das Fahrzeug bzw. den Zug eingeben und übertragen.
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DMI im FührerstandAbbildung 4

Die DMI Anzeige ist durch die DMI-Spezifikation [Ref. 6] definiert, wobei zwischen einem DMI mit
oder ohne Touch Screen unterschieden wird. Letzteres bedient der Lokführer über entsprechende
Tasten am Bildschirmrand. Je nach ETCS-Fahrzeugausrüstung gibt es auch Mischformen, so dass
ein DMI mit Touch Screen zusätzlich über Tasten am Bildschirmrand oder im Führerstand (z. B.
externer ETCS-Quittierschalter) bedient werden kann.

3.2.5. Odometrie

Odometrie bezeichnet das Verfahren der Positionsbestimmung eines bodengebundenen Fahr-
zeugs durch fortwährende Messung seiner Eigenbewegung.

Unter dem Oberbegriff Odometrie wird im Zusammenhang mit ETCS die sicherheitsrelevante
Weg- und Geschwindigkeitsmessung zusammengefasst. Gemessen wird dabei mit mehreren von-
einander unabhängigen Sensoren, um Schwächen der unterschiedlichen Systeme bei unterschied-
lichen Bedingungen (z. B. Witterung, Schienenzustand) zu kompensieren:

∂ Radsensoren oder Achsgeber (Impulsgeber)

∂ Doppler-Radar-Sensoren

∂ Accelerometer (Beschleunigungssensoren)

Odometriesensoren: Achsgeber, Radar-Sensor und Accelerometer (von links nach rechts).Abbildung 5

Die ETCS-Spezifikation (SUBSET-041 [Ref. 7]) stellt folgende Anforderungen an die Odometrie-
Genauigkeit:
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∂ Distanzmessung: Δd = ± (5 m + 0.05 * d).

∂ Geschwindigkeitsmessung: Δv = ± 2 km/h für v < 30 km/h, darüber lineare Zunahme auf maxi-
mal ± 12 km/h für v = 500 km/h.

3.2.6. Juridical Recording Unit (JRU)

Das Fahrtdaten-Aufzeichnungsgerät oder JRU zeichnet alle Ereignisse/Aktionen des Fahrzeug-
rechners auf. Dies sind insbesondere alle gelesenen Balisen- oder Loopdaten, alle Störun-
gen/Fehler bei der Datenübertragung, alle auf dem DMI angezeigten Nachrichten/Symbole, alle
Betriebsart- oder Levelwechsel, alle Betriebs- oder Zwangsbremsungen. Zusätzlich wird mindes-
tens alle fünf Sekunden eine allgemeine Zustandsinformation mit Angaben wie Zeitstempel, Fahr-
zeugposition und -geschwindigkeit, Fahrzeug-ID, ETCS-Level und Betriebsart gespeichert.

Die ETCS-Spezifikation (SUBSET-027 [Ref. 8]) definiert die Schnittstellen zwischen JRU und
ETCS-Fahrzeugausrüstung sowie Format und Inhalt der zu speichernden Daten.

Das Fahrtdaten-Aufzeichnungsgerät ist zusammen mit dem Diagnosedaten-Aufzeichnungsgerät
(Diagnostic Recorder Unit, DRU) Teil des Fahrzeug- und Zugdaten-Aufzeichnungsgeräts (Train
Recorder Unit, TRU).
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4. DMI Anzeige im Level 1
Die nachfolgenden Abbildungen des DMI stammen von einem Simulator und basieren weitgehend
auf der DMI-Spezifikation [Ref. 6].

Je nach ETCS-Fahrzeugausrüstung und zugrundeliegender Baseline/Version der Spezifikationen
können sich leichte Unterschiede in der Darstellung der einzelnen Elemente ergeben. Ebenso
können je nach Fahrzeug weitere Informationen auf dem DMI dargestellt werden, z. B. die Zug-
nummer oder der Set-Speed.

Die folgende Abbildung zeigt das DMI Grundbild in Level 1 in der Betriebsart «Stand By». Eben-
falls dargestellt sind die verschiedenen Bereiche A–G, in die das DMI unterteilt wird.

DMI Grundbild in Level 1 «Stand By» mit Bezeichnung der verschiedenen BereicheAbbildung 6

4.1. Bereich A

4.1.1. «Restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA»

Zuoberst im Bereich A wird in der Betriebsart «Limited Supervision» die «restriktivste überwachte
Geschwindigkeit innerhalb der MA» angezeigt, falls vorhanden. Die Anzeige erfolgt mit einer Zahl,
welche die Geschwindigkeit in km/h angibt, und einem Symbol:
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«Restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» in der Betriebsart LS, hier 40 km/hAbbildung 7

Falls keine «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» vorhanden ist, erfolgt
auch keine Anzeige. Dies bedeutet jedoch nicht, dass keine Geschwindigkeitsüberwachung durch
die ETCS-Fahrzeugausrüstung besteht. In der Betriebsart «Limited Supervision» erfolgt immer ei-
ne Geschwindigkeitsüberwachung, aber nicht jede überwachte Geschwindigkeit wird auf dem DMI
als «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» angezeigt. Ob eine «restriktivste
überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» angezeigt wird, hängt sowohl von der streckensei-
tigen Projektierung wie auch von der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit ab, siehe auch Kapitel 6.3.

In allen anderen Betriebsarten, welche für den Betrieb mit ETCS Level 1 in der Schweiz relevant
sind, erfolgt keine Anzeige im Bereich A.

4.2. Bereich B

4.2.1. Geschwindigkeitsmesser

Das zentrale Anzeigeelement im Bereich B ist der Geschwindigkeitsmesser mit der aktuellen Ge-
schwindigkeit, welche als Zahl im Zentrum des Geschwindigkeitsmessers angezeigt wird und an-
hand der Zeigerstellung auf der Skala des Geschwindigkeitsmessers abgelesen werden kann.

Die Farbe des Zeigers des Geschwindigkeitsmessers hängt von der aktuell gefahrenen Geschwin-
digkeit und der Geschwindigkeitsüberwachung durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung ab (siehe
Abbildung 8 und Abbildung 9).

Geschwindigkeits-Weg-Diagramm mit Bereichen der Überwachung (nummeriert), GeschwindigkeitsprofilAbbildung 8
(blaue Linie) und Pre-Indication (strich-punktierte Linie)
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� und� – Hellgrauer Zeiger

Die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit ist
kleiner als oder gleich gross wie die über-
wachte Geschwindigkeit.

Hinweis:
Im vorliegenden Beispiel wird keine «rest-
riktivste überwachte Geschwindigkeit in-
nerhalb der MA» im Bereich A angezeigt.
Trotzdem findet im Hintergrund eine Ge-
schwindigkeitsüberwachung durch ETCS,
z. B. der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit,
statt.

� – Oranger Zeiger

Die überwachte Geschwindigkeit ist über-
schritten. Zusätzlich zur Verfärbung des
Zeigers erfolgt eine akustische Warnung.

Hinweis:
Im vorliegenden Beispiel wird keine «rest-
riktivste überwachte Geschwindigkeit in-
nerhalb der MA» im Bereich A angezeigt.
Trotzdem findet im Hintergrund eine Ge-
schwindigkeitsüberwachung durch ETCS
statt und die Überschreitung dieser über-
wachten Geschwindigkeit führt zur ent-
sprechenden Anzeige.
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� – Roter Zeiger

Die überwachte Geschwindigkeit ist über-
schritten. ETCS hat die System- oder
Zwangsbremse ausgelöst.

Die Systembremse wird nach dem Unter-
schreiten der zulässigen Geschwindigkeit
durch ETCS automatisch gelöst. Die
Zwangsbremse kann erst im Stillstand
durch den Lokführer zurückgestellt wer-
den.

Hinweis:
Das Symbol für die Bremse durch ETCS
wird zusätzlich im Bereich C angezeigt.

� – Gelber Zeiger

Die aktuelle Fahrzeuggeschwindigkeit ist
kleiner als oder gleich gross wie die Be-
freiungsgeschwindigkeit und das Fahr-
zeug befindet sich in der Überwachung
auf die Befreiungsgeschwindigkeit kurz
vor dem Ende der MA.

Hinweis:
Die «restriktivste überwachte Geschwin-
digkeit innerhalb der MA» 0 km/h im Be-
reich A sowie die Befreiungsgeschwindig-
keit 40 km/h im Bereich B werden zusätz-
lich angezeigt.

Zeigerfarben und ihre Bedeutung. Die Nummern entsprechen den Bereichen in Abbildung 8.Abbildung 9

In der Betriebsart «Limited Supervision» werden weder der Geschwindigkeitsbogen noch die
überwachte Geschwindigkeit im Geschwindigkeitsmesser angezeigt. Stattdessen wird, sofern vor-
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handen, im Bereich A die «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» angezeigt
(siehe Abbildung 7).

4.2.2. Befreiungsgeschwindigkeit

Falls in der Betriebsart «Limited Supervision» eine Befreiungsgeschwindigkeit vorhanden ist, wird
diese im Bereich B links unten neben dem Geschwindigkeitsmesser als Zahl angezeigt.

Wann genau die Befreiungsgeschwindigkeit angezeigt wird, hängt ab von der Baseline, gemäss
der die ETCS-Fahrzeugausrüstung realisiert wurde, konkret von der Version der SRS [Ref. 3]:

∂ ETCS-Fahrzeugausrüstung gemäss SRS 3.4.0: Die Befreiungsgeschwindigkeit wird ab der
Pre-Indication (strich-punktierte Linie in Abbildung 8) immer angezeigt.

∂ ETCS-Fahrzeugausrüstung gemäss SRS 3.6.0: Die Befreiungsgeschwindigkeit wird ab dem
erstmaligen Erreichen der schraffierten Fläche in Abbildung 8 oder spätestens während der
Überwachung der Befreiungsgeschwindigkeit durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung (gelbe Flä-
che) angezeigt.

Je nach streckenseitiger Ausrüstung kommen unterschiedliche Befreiungsgeschwindigkeiten zur
Anwendung, siehe Kapitel 6.6.

4.2.3. Überwachte Geschwindigkeit

In den Betriebsarten «Staff Responsible» und «Shunting» kann auf Verlangen des Lokführers zu-
sätzlich die überwachte Geschwindigkeit angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt mit einer recht-
eckigen Markierung im Geschwindigkeitsmesser (siehe Abbildung 10). Ein Geschwindigkeitsbogen
wird nicht angezeigt.

Überwachte Geschwindigkeit in der Betriebsart «Staff Responsible»Abbildung 10
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In allen anderen Betriebsarten, welche für den Betrieb mit ETCS Level 1 in der Schweiz relevant
sind, kann die überwachte Geschwindigkeit nicht angezeigt werden.

4.2.4. Betriebsart

Im Bereich B wird ausserdem die aktuelle Betriebsart mit einem Symbol angezeigt. Abbildung 11
zeigt die Symbole für die Betriebsarten, welche für den Betrieb mit ETCS Level 1 in der Schweiz
relevant sind. Weitergehende Informationen zu den Betriebsarten sind in den in FDV [Ref. 1],
R300.7, Anlage 1 zu finden.

«Limited Supervision» (LS) Die Betriebsart «Limited Supervision» kann nur durch die
Strecke aktiviert werden und wird bei Aussensignalisie-
rung verwendet.
Anhand der Streckendaten werden das Ende der MA und
das Einhalten der eingegebenen Höchstgeschwindigkeit
dauernd überwacht. Zusätzlich kann die erlaubte Höchst-
geschwindigkeit überwacht werden.
Der Lokführer hat die Bestimmungen für die Aussensig-
nalisierung zu befolgen.

«Shunting» (SH) Die Betriebsart «Shunting» kann durch den Lokführer ak-
tiviert werden und wird für Rangierbewegungen verwen-
det.
Bei Aussensignalisierung wird eine Höchstgeschwindig-
keit von 60 km/h überwacht.

«Staff Responsible» (SR) Die Betriebsart «Staff Responsible» wird auf dem Fahr-
zeug durch das System angeboten und muss vom Lok-
führer quittiert werden oder kann am DMI mit der Funkti-
on «Override EOA» aktiviert werden.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h sowie
die grösstmögliche Distanz, welche in der Betriebsart
«Staff Responsible» gefahren werden darf, werden durch
das System überwacht.

«Trip» (TR) «Trip» ist die Betriebsart, nachdem die Fahrt ein Halt zei-
gendes Hauptsignal, das Ende der MA oder weitere mit
ETCS-Streckengerät ausgerüstete Gefahrenpunkte (z.B.
Bahnübergang) überfahren hat.

«Post Trip» (PT) «Post Trip» ist die Betriebsart, nachdem die Betriebsart
«Trip» im Stillstand durch den Lokführer quittiert wurde.

«Stand By» (SB) «Stand By» ist die Betriebsart, in der sich die ETCS-
Fahrzeugausrüstung bis nach Abschluss der Datenein-
gabe am DMI befindet.

«Non Leading» (NL) «Non Leading» ist die Betriebsart, in der sich nicht zug-
führende, von Lokführern bediente Fahrzeuge mit aktiver
ETCS-Fahrzeugausrüstung befinden.

«Sleeping» (SL) «Sleeping» ist die Betriebsart, in der sich die ETCS-
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Fahrzeugausrüstung auf ferngesteuerten Fahrzeugen be-
findet.

«Isolation» (IS) «Isolation» ist die Betriebsart, in der sich die ETCS-
Fahrzeugausrüstung nach dem Abtrennen vom Fahrzeug
befindet.

«No Power» (NP) «No Power» ist die Betriebsart, wenn die ETCS-
Fahrzeugausrüstung spannungslos ist. Das Fahrzeug
kann dabei eingeschaltet sein.

«System Failure» (SF) «System Failure» ist die Betriebsart, in welche die ETCS-
Fahrzeugausrüstung wechselt, nachdem sie einen si-
cherheitskritischen Fehler festgestellt hat.

Symbole der relevanten BetriebsartenAbbildung 11

4.2.5. Infrastrukturseitige Informationen

Im Bereich B könnten auch verschiedene infrastrukturseitige Informationen angezeigt werden. In
allen Betriebsarten, welche für den Betrieb mit ETCS Level 1 in der Schweiz relevant sind, wird je-
doch auf diese Anzeige verzichtet, da auf Strecken mit Aussensignalisierung letztere massgebend
ist.

4.3. Bereich C

4.3.1. Level

Im Bereich C wird links der aktuelle Level angezeigt. Abbildung 12 zeigt die Symbole für die in der
Schweiz verwendeten Level.

Level 0

Level 1

Level 2

Symbole der relevanten LevelAbbildung 12

4.3.2. Wechsel von Level oder Betriebsart

Im Bereich C wird in der Mitte die Ankündigung des Wechsels zu einem neuen Level oder zu einer
neuen Betriebsart mit einem Symbol angezeigt (siehe Abbildung 13).

Wechsel nach Level 0, zu quittieren
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Wechsel nach Level 2, nicht zu quittieren

Wechsel nach «Limited Supervision», zu quittie-
ren

Symbole für die Ankündigung eines Level- oder ModewechselsAbbildung 13

Symbole in Gelb mit blinkendem Rahmen bedeuten, dass eine Quittierung zu erfolgen hat. Symbo-
le in Grau werden für Wechsel von Level oder Betriebsart verwendet, die nicht quittiert werden
müssen.

4.3.3. Statusinformationen

Zusätzlich werden im Bereich C verschiedene Statusinformationen angezeigt (siehe Abbildung 14).

Bremse durch ETCS (System- oder Zwangsbremse)

GSM-R Datenfunkverbindung aufgebaut

GSM-R Datenfunkverbindung unterbrochen

«Override EOA»

Diverse SymboleAbbildung 14

4.4. Bereich D
Im Bereich D erfolgt keine Anzeige.

Die Streckenvoraussicht wird nur in der Betriebsart «Full Supervision» und optional in der Be-
triebsart «On Sight» angezeigt.

4.5. Bereich E

4.5.1. Textmeldungen

Im Bereich E werden die Textmeldungen angezeigt.

Durch den Lokführer zu quittierende Textmeldungen werden mit einem blinkenden gelben Rahmen
angezeigt, gleichzeitig ertönt ein Hinweiston. Sie müssen innerhalb der definierten Zeit und Distanz
quittiert werden. Die Textmeldung verschwindet nach der Quittierung. Erfolgt die Quittierung nicht,
so wird durch ETCS eine Bremsung ausgelöst.

Nicht zu quittierende Textmeldungen werden ohne gelben Rahmen angezeigt und verschwinden
automatisch.
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Für fahrzeugseitig generierte oder vordefinierte Textmeldungen erfolgt die Anzeige in der vom Lok-
führer gewählten Sprache. Für von der Strecke als Klartext übermittelte Textmeldungen erfolgt die
Anzeige in Deutsch, Französisch oder Italienisch gemäss den in den AB FDV [Ref. 9] definierten
Sprachgrenzen.

4.6. Bereich F

4.6.1. Menus

Im Bereich F werden die verschiedenen Menus angezeigt. Alternativ können die Menus unterhalb
der Bereiche E und G angezeigt werden.

Über die Menus ruft der Lokführer weitere Anzeigen, z. B. die ETCS-Zugdateneingabe, auf. Wel-
che Menus angezeigt werden, ist abhängig vom Zustand der ETCS-Fahrzeugausrüstung.

4.7. Bereich G
Im Bereich G erfolgt keine Anzeige.

In diesem Bereich können je nach Fahrzeug spezifische Anzeigen erfolgen.
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5. «Limited Supervision» in Europa
Gemäss der europäischen ETCS-Spezifikation [Ref. 3] kommt die Betriebsart «Limited Supervisi-
on» zur Anwendung, wenn eine Hintergrundüberwachung durch ETCS realisiert werden soll.

Anders als in «Full Supervision» sind in der Betriebsart «Limited Supervision» verschiedene Aus-
prägungen möglich, da die jeweilige Infrastrukturbetreiberin über die Ausrüstung der Strecke mit
Balisen oder Loops und die Projektierung dieser Elemente definiert, was jeweils überwacht wird. In
diesem Zusammenhang sind natürlich auch die Vorgaben der zuständigen Zulassungsbehörden
zu beachten. Die Bandbreite der möglichen Überwachung reicht dabei von einem nicht überwach-
ten Signal oder Abschnitt bis zu einem Signal oder Abschnitt, dessen Überwachung äquivalent zu
«Full Supervision» ist.

Die in der Schweiz realisierte Ausprägung der Betriebsart «Limited Supervision» wird in Kapitel 6
beschrieben. Anhang 1 zeigt die Unterschiede zu den Ausprägungen auf Strecken mit deutscher
Signalisierung bzw. italienischem Hoheitsgebiet.

Unabhängig von der realisierten Überwachung unterscheidet sich die DMI Anzeige in der Be-
triebsart «Limited Supervision» immer deutlich von der Anzeige in «Full Supervision», da es sich in
jedem Fall um eine Hintergrundüberwachung handelt. Der Lokführer befolgt die Bestimmungen für
die Aussensignalisierung.

Nebst dem Überwachungsgrad besteht in der Betriebsart «Limited Supervision» auch die Möglich-
keit, die Anzeige auf dem DMI innerhalb gewisser Grenzen an die jeweiligen Bedürfnisse anzu-
passen. Dazu wurde das neue Element der «restriktivsten überwachten Geschwindigkeit innerhalb
der MA» geschaffen.

In den ETCS-Spezifikationen wird diese «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der
MA» als LSSMA (engl. lowest supervised speed within the movement authority) bezeichnet.

Mit der Betriebsart «Limited Supervision» wird also die sogenannte technische Interoperabilität er-
reicht. Fahrzeuge, die mit einer ETCS-Fahrzeugausrüstung gemäss Baseline 3 ausgerüstet sind,
können aus Sicht Zugbeeinflussung auf sämtlichen mit «Limited Supervision» ausgerüsteten Stre-
cken in Europa verkehren.

Eine betriebliche Interoperabilität, d. h. eine Vereinheitlichung der Betriebsprozesse und Vorschif-
ten, wird dabei aufgrund der unterschiedlichen Ausprägungen von Signalisierung und/oder
«Limited Supervision» nicht erreicht.
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6. «Limited Supervision» in der Schweiz
Die streckenseitige Umsetzung der Betriebsart «Limited Supervision» ist über die Vorgaben des
BAV und der Systemführerschaft ETCS CH schweizweit geregelt (siehe [Ref. 10] und [Ref. 11]).
Unabhängig von der jeweiligen Infrastrukturbetreiberin kommen für Zugsignale zwei Ausprägungen
der Überwachung und Anzeige zur Anwendung:

∂ Signale mit Warnung/Halt-Überwachung

∂ Signale mit Geschwindigkeitsüberwachung

Die Infrastrukturbetreiberin entscheidet, beispielsweise aufgrund von Risikobetrachtungen, welche
Signale bzw. Streckenpunkte mit welcher Überwachung ausgerüstet werden.

Bei Signalen mit Geschwindigkeitsüberwachung kommen bei Bedarf zusätzliche streckenseitige
Elemente (Balisen oder Loops) für eine Abfahrverhinderung oder vorzeitige Auflösung zur Anwen-
dung.

Unabhängig von den Signalen können folgende Funktionen angewendet werden:

∂ Überwachung einer temporären Langsamfahrstelle (aus technischen Gründen oder zum
Schutz des Personals bei Baustellen)

∂ Absicherung einer Bahnübergangsanlage

∂ Levelübergänge

Auf dem DMI werden dem Lokführer in der Betriebsart «Limited Supervision» nur diejenigen Infor-
mationen angezeigt, welche für eine sichere und effiziente Fahrt sowie zum Erkennen des aktuel-
len Überwachungszustandes der ETCS-Fahrzeugausrüstung notwendig sind.

Der Lokführer fährt nach den Aussensignalen und den geltenden Vorschriften und ist für die Si-
cherheit der Fahrt verantwortlich.

6.1. Signale mit Warnung/Halt-Überwachung
Signale mit geringem Gefährdungspotential, z. B. Blocksignale, werden in der Regel mit War-
nung/Halt-Überwachung ausgerüstet. Die Funktionalität in der Betriebsart «Limited Supervision»
ist vergleichbar mit der Funktionalität von SIGNUM bzw. EuroSIGNUM.

Da in der Betriebsart «Limited Supervision» immer eine MA benötigt wird, überträgt ein mit War-
nung/Halt-Überwachung ausgerüstetes Signal in der Regel eine MA mit maximaler Länge (ca.
32 km) und der Höchstgeschwindigkeit in der Betriebsart «Limited Supervision», welche der maxi-
mal zulässigen Geschwindigkeit auf Strecken mit Aussensignalisierung (160 km/h) entspricht.

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung überwacht also dauernd die Höchstgeschwindigkeit in der Be-
triebsart «Limited Supervision» oder eine allfällige tiefere, vom Lokführer eingegebene Zughöchst-
geschwindigkeit. Eine effektive Überwachung von Streckengeschwindigkeiten oder signalisierten
Geschwindigkeiten findet nicht statt.
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Diese Überwachung wird auf dem DMI nie als «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb
der MA» angezeigt.

6.1.1. Halt

Beim Überfahren eines Halt zeigenden Signals mit Warnung/Halt-Überwachung wechselt die
ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart «Trip» und es wird unverzüglich eine Zwangsbrem-
sung ausgelöst, welche erst nach dem Stillstand durch den Lokführer zurückgestellt werden kann.

6.1.2. Warnung

Bei Vorbeifahrt an einem Signal mit Warnung/Halt-Überwachung und einschränkendem Fahrbegriff
erhält die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine MA mit maximaler Länge und Geschwindigkeit. Zusätz-
lich erfolgt eine Warnung.

Einschränkende Fahrbegriffe sind:

∂ Warnung und Vorwarnung

∂ kurze Fahrt

∂ Besetztsignal

∂ Geschwindigkeits-Ankündigung an alleinstehendem Vorsignal, jedoch nicht Ankündigung
Freie Fahrt

∂ Geschwindigkeits-Ankündigung am Vorsignal, wenn das Hauptsignal am gleichen Standort
eine höhere Geschwindigkeits-Ausführung signalisiert

Bei der Warnung handelt es sich um eine Textmeldung, welche durch den Lokführer innerhalb von
3 Sekunden und 100 m quittiert werden muss. Erfolgt die Quittierung nicht, so bleibt die Textmel-
dung angezeigt und die ETCS-Fahrzeugausrüstung löst eine Zwangsbremsung aus. Sobald die
Textmeldung quittiert wird, verschwindet die Anzeige. Die Zwangsbremsung, sofern vorgängig
ausgelöst, kann erst nach dem Stillstand durch den Lokführer zurückgestellt werden.

6.1.3. Freie Fahrt

Bei Vorbeifahrt an Signalen mit Warnung/Halt-Überwachung und folgenden Fahrbegriffen erhält
die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine MA mit maximaler Länge und Geschwindigkeit:

∂ Freie Fahrt

∂ Ankündigung Freie Fahrt

∂ Geschwindigkeits-Ausführung

∂ Geschwindigkeits-Ankündigung am Vorsignal, wenn das Hauptsignal am gleichen Standort
eine tiefere Geschwindigkeits-Ausführung signalisiert
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6.2. Signale mit Geschwindigkeitsüberwachung
Signale mit höherem Gefährdungspotential werden mit einer Geschwindigkeitsüberwachung aus-
gerüstet. Die Funktionalität in der Betriebsart «Limited Supervision» ist vergleichbar mit der Funkti-
onalität von ZUB bzw. EuroZUB.

Die Länge der MA in der Betriebsart «Limited Supervision» entspricht bei einem Signal mit Ge-
schwindigkeitsüberwachung in der Regel der Distanz bis zum nächsten Hauptsignal. Die über-
wachte Geschwindigkeit ist abhängig vom Signalbegriff, der maximalen Streckengeschwindigkeit
der verschiedenen Zugreihen sowie weiteren Einschränkungen, z. B. Kurven.

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung überwacht dauernd Geschwindigkeit und Länge der MA und be-
rechnet falls erforderlich eine Bremskurve auf das Ende der MA oder auf eine Geschwindigkeits-
schwelle.

Je nach streckenseitiger Projektierung und Fahrzeughöchstgeschwindigkeit wird auf dem DMI die
«restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» angezeigt.

6.2.1. Halt

Beim Überfahren eines Halt zeigenden Signals mit Geschwindigkeitsüberwachung wechselt die
ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart «Trip» und es wird unverzüglich eine Zwangsbrem-
sung ausgelöst, welche erst nach dem Stillstand durch den Lokführer zurückgestellt werden kann.

6.2.2. Warnung

Bei Vorbeifahrt an einem Signal mit Geschwindigkeitsüberwachung und einschränkendem Fahr-
begriff erfolgt eine Warnung wie bei einem Signal mit Warnung/Halt-Überwachung.

Die in diesem Fall an die ETCS-Fahrzeugausrüstung übermittelte MA ist abhängig vom Fahrbe-
griff:

∂ Warnung, kurze Fahrt und Vorwarnung: MA mit Zielgeschwindigkeit 0 km/h beim nächsten
bzw. übernächsten Hauptsignal

∂ Besetztsignal: MA mit Zielgeschwindigkeit 0 km/h beim nächsten Hauptsignal

∂ Geschwindigkeits-Ankündigung an alleinstehendem Vorsignal, jedoch nicht Ankündigung
Freie Fahrt: MA mit Zielgeschwindigkeit beim nächsten Hauptsignal. Die Zielgeschwindigkeit
entspricht der angekündigten Geschwindigkeit oder 160 km/h bei Fahrt auf die Strecke.

∂ Geschwindigkeits-Ankündigung am Vorsignal, wenn das Hauptsignal am gleichen Standort
eine höhere Geschwindigkeits-Ausführung signalisiert: MA mit Zielgeschwindigkeit beim
nächsten Hauptsignal. Die Zielgeschwindigkeit entspricht der angekündigten Geschwindigkeit
oder 160 km/h bei Fahrt auf die Strecke. Zusätzlich wird die Einschränkung gemäss Hauptsig-
nalbegriff berücksichtigt.

Zusätzlich zum Signalbegriff werden weitere Einschränkungen, z. B. Streckengeschwindigkeiten,
Kurvengeschwindigkeiten berücksichtigt.
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6.2.3. Freie Fahrt

Bei Vorbeifahrt an Signalen mit Geschwindigkeitsüberwachung und folgenden Fahrbegriffen erhält
die ETCS-Fahrzeugausrüstung nur eine MA abhängig vom Signalbegriff:

∂ Freie Fahrt und Ankündigung Freie Fahrt: MA mit Zielgeschwindigkeit 160 km/h beim nächs-
ten Hauptsignal.

∂ Geschwindigkeits-Ausführung: MA mit Zielgeschwindigkeit beim nächsten Hauptsignal. Die
Zielgeschwindigkeit entspricht der Ausführungsgeschwindigkeit oder 160 km/h bei Fahrt auf die
Strecke.

∂ Geschwindigkeits-Ankündigung am Vorsignal, wenn das Hauptsignal am gleichen Standort
eine tiefere Geschwindigkeits-Ausführung signalisiert: MA mit Zielgeschwindigkeit beim
nächsten Hauptsignal. Die Zielgeschwindigkeit entspricht der angekündigten Geschwindigkeit
oder 160 km/h bei Fahrt auf die Strecke. Zusätzlich wird die Einschränkung gemäss Hauptsig-
nalbegriff berücksichtigt.

Zusätzlich zum Signalbegriff werden weitere Einschränkungen, z. B. Streckengeschwindigkeiten,
Kurvengeschwindigkeiten berücksichtigt.

6.3. «Restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA»
In der Betriebsart «Limited Supervision» kann die «restriktivste überwachte Geschwindigkeit inner-
halb der MA» auf dem DMI angezeigt werden.

Wie der Name sagt, handelt es sich dabei um die tiefste Geschwindigkeit, welche durch die ETCS-
Fahrzeugausrüstung innerhalb der MA überwacht wird. Es spielt keine Rolle, ob es sich bei dieser
tiefsten Geschwindigkeit um die aktuelle überwachte Geschwindigkeit oder um eine noch vor dem
Zug liegende und zu überwachende Zielgeschwindigkeit handelt.

6.3.1. Keine Anzeige der «restriktivsten überwachten Geschwindigkeit innerhalb
der MA»

In den folgenden Fällen wird die «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» in
der Betriebsart «Limited Supervision» nicht angezeigt:

∂ Signale, die nur mit Warnung/Halt-Überwachung ausgerüstet sind.

∂ Signale, die Freie Fahrt oder Ankündigung Freie Fahrt (auch in Kombination mit anderen
Signalbegriffen) zeigen.

∂ N-Signale, die eine Geschwindigkeits-Ausführung zeigen, wenn eine Merktafel für Stre-
ckengeschwindigkeit folgt.

∂ L-Signale, die eine Geschwindigkeits-Ausführung zeigen, wenn die Fahrt auf die Strecke
führt.

∂ Wenn die «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» grösser oder gleich der
Zughöchstgeschwindigkeit ist.



Geschäftseinheit SAZ «Limited Supervision» in der Schweiz

Systemführerschaft ETCS CH

Beschreibung ETCS Level 1 «Limited Supervision»  © bei SBB Seite 37 von 59

Beschreibung_L1LS_V1.4.docx Version V1.4 07.03.2017

In den ersten vier Fällen wird auf die Anzeige der «restriktivsten überwachten Geschwindigkeit»
verzichtet, um sicherzustellen, dass keine falsche oder zu hohe Streckengeschwindigkeit ange-
zeigt wird.

Im letzten Fall wird auf die Anzeige der «restriktivsten überwachten Geschwindigkeit» verzichtet,
da die Einschränkung nicht relevant ist.

6.3.2. Anzeige der «restriktivsten überwachten Geschwindigkeit innerhalb der
MA»

Die «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» wird in der Betriebsart «Limited
Supervision» angezeigt, wenn es sich nicht um einen in Kapitel 6.3.1 erwähnten Fall handelt.

6.3.3. Aktualiserung der «restriktivsten überwachten Geschwindigkeit innerhalb
der MA»

Die «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» wird aktualisiert, sobald die ak-
tuell angezeigte «restriktivste überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» nicht mehr relevant
ist, weil der Zug die dazugehörende Einschränkung passiert hat, oder die ETCS-
Fahrzeugausrüstung neue Informationen von der Strecke erhält.

Letzteres bedeutet, dass die Anzeige der aktualisierten «restriktivsten überwachten Geschwindig-
keit», bereits beim Befahren des Auflöse-Elements (siehe Kapitel 6.4) und nicht erst bei der Vor-
beifahrt am Signal erfolgt.

Aktualisierung kann auch bedeuten, dass die Anzeige der «restriktivsten überwachten Geschwin-
digkeit» verschwindet, wenn durch die Aktualisierung ein in Kapitel 6.3.1 beschriebener Fall eintritt.

6.4. Auflöse-Elemente
Bei Signalen bzw. Streckenpunkten mit Geschwindigkeitsüberwachung kann aus betrieblichen
Gründen ein Auflöse-Element, d. h. eine vorgelagerte Balisengruppe oder ein Loop, verbaut wer-
den. Das Auflöse-Element überträgt beim Nachschalten des zugehörenden Signals die aktualisier-
te Information auf das Fahrzeug, bevor dieses das Signal selbst passiert.

Üblicherweise werden die vorgelagerten Balisen bzw. Loops zur Abfahrverhinderung, siehe Kapitel
6.5, bei nicht Halt zeigendem Signal als Auflöse-Elemente projektiert.

6.5. Abfahrverhinderung
Genügt an bestimmten Orten der Einsatz einer Geschwindigkeitsüberwachung nicht, um die Si-
cherheitsziele zu erreichen, z. B. weil der Durchrutschweg zu kurz ist, so wird zusätzlich eine Ab-
fahrverhinderung implementiert.

Der Begriff Abfahrverhinderung ist eigentlich weder für die Funktionalität in der Betriebsart «Li-
mited Supervision» noch für die äquivalente ZUB-Funktionalität korrekt, da streng genommen nicht
das irrtümliche Abfahren eines Zuges, sondern das Erreichen des Gefahrenpunkts, z. B. des Si-
cherheitszeichens einer Weiche nach dem Signal, verhindert wird.
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Es zwei Möglichkeiten, wie eine Abfahrverhinderung streckenseitig umgesetzt werden kann:

∂ Abfahrverhinderung mit Balisen

∂ Abfahrverhinderung mit Loop

Die beiden Möglichkeiten können auch kombiniert werden. In diesem Fall wird durch die Projektie-
rung der streckenseitigen Elemente sichergestellt, dass für Züge in der Betriebsart «Staff Respon-
sible» (startende Züge) nur die Abfahrverhinderung mit Balisen wirksam ist während für Züge in
der Betriebsart «Limited Supervision» nur die Abfahrverhinderung mit Loop wirksam ist.

6.5.1. Abfahrverhinderung mit Balisen

 Signal zeigt Halt6.5.1.1

Zeigt das Signal Halt, so überträgt die dem Signal vorgelagerte Balisengruppe eine vollständige
MA mit einer Zielgeschwindigkeit von 0 km/h beim Halt zeigenden Signal. Die Befreiungsge-
schwindigkeit beträgt 15 km/h.

Ein irrtümlich abfahrender Zug in der Betriebsart «Staff Responsible» (startender Zug) wechselt bei
der vorgelagerten Balisengruppe in die Betriebsart «Limited Supervision». Die ETCS-
Fahrzeugausrüstung überwacht im Hintergrund die Bremskurve auf die Zielgeschwindigkeit 0 km/h
beim Halt zeigenden Signal und die Befreiungsgeschwindigkeit.

Ein irrtümlich abfahrender Zug in der Betriebsart «Limited Supervision» (durchfahrender Zug) hat
die MA mit der Zielgeschwindigkeit 0 km/h beim Halt zeigenden Signal und der Befreiungsge-
schwindigkeit 40 km/h bereits beim vorangehenden Signal erhalten. Bei der vorgelagerten Bali-
sengruppe wird diese MA erneut übermittelt, jedoch mit der reduzierten Befreiungsgeschwindigkeit
von 15 km/h.

 Signal zeigt nicht Halt6.5.1.2

Schaltet das Signal nach, so überträgt die vorgelagerte Balisengruppe eine dem Signalbegriff ent-
sprechende Infill-MA.

Ein startender Zug (in der Betriebsart «Staff Responsible») wertet die Infill-MA nicht aus und
wechselt beim Signal in die Betriebsart «Limited Supervision».

Ein durchfahrender Zug (in der Betriebsart «Limited Supervision») wertet die Infill-MA aus. Die
Überwachung durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung und die Anzeige der «restriktivsten überwach-
ten Geschwindigkeit» werden entsprechend aktualisiert.

Hat der Zug beim Nachschalten des Signals die vorgelagerte Balisengruppe bereits passiert, so
muss mit der Befreiungsgeschwindigkeit bis zum Signal gefahren werden. Die MA wird in diesem
Fall beim Passieren der Balisengruppe am Signal aktualisiert.

6.5.2. Abfahrverhinderung mit Loop

 Signal zeigt Halt6.5.2.1

Zeigt das Signal Halt, so überträgt der Loop folgende Informationen:



Geschäftseinheit SAZ «Limited Supervision» in der Schweiz

Systemführerschaft ETCS CH

Beschreibung ETCS Level 1 «Limited Supervision»  © bei SBB Seite 39 von 59

Beschreibung_L1LS_V1.4.docx Version V1.4 07.03.2017

∂ Infill-MA mit einer Zielgeschwindigkeit von 0 km/h beim Halt zeigenden Signal. Die Befreiungs-
geschwindigkeit beträgt 15 km/h bzw. 0 km/h.

∂ Maximale Distanz in der Betriebsart «Staff Responsible» bis zum Halt zeigenden Signal.

Ein irrtümlich abfahrender Zug in der Betriebsart «Staff Responsible» (startender Zug) wertet die
maximale Distanz in der Betriebsart «Staff Responsible» aus. Die ETCS-Fahrzeugausrüstung
überwacht die Zielgeschwindigkeit 0 km/h beim Halt zeigenden Signal.

Ein irrtümlich abfahrender Zug in der Betriebsart «Limited Supervision» (durchfahrender Zug) hat
die MA mit der Zielgeschwindigkeit 0 km/h beim Halt zeigenden Signal und der Befreiungsge-
schwindigkeit 40 km/h bereits beim vorangehenden Signal erhalten. Durch den Loop wird diese
MA erneut übermittelt, jedoch mit der reduzierten Befreiungsgeschwindigkeit von 15 km/h bzw.
0 km/h. Die Befreiungsgeschwindigkeit 15 km/h gilt solange der Zug fährt; sobald der Zug anhält,
wird die Befreiungsgeschwindigkeit 0 km/h wirksam und der Zug kann nicht mehr abfahren.

 Signal zeigt nicht Halt6.5.2.2

Schaltet das Signal nach, so überträgt der Loop folgende Informationen:

∂ Infill-MA entsprechend dem Signalbegriff

∂ Distanz unendlich in der Betriebsart «Staff Responsible»

Ein Zug in der Betriebsart «Staff Responsible» (startender Zug) wertet die unendliche Distanz in
der Betriebsart «Staff Responsible» aus. Die ETCS-Fahrzeugausrüstung überwacht die Maximal-
geschwindigkeit in der Betriebsart «Staff Responsible». Beim Passieren der Balisengruppe am
Signal erfolgt der Wechsel in die Betriebsart «Limited Supervision».

Ein in der Betriebsart «Limited Supervision» (durchfahrender Zug) wertet die Infill-MA aus. Die
Überwachung durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung und die Anzeige der «restriktivsten überwach-
ten Geschwindigkeit» werden entsprechend aktualisiert.

6.6. Befreiungsgeschwindigkeit
Bei Signalen mit Geschwindigkeitsüberwachung wird eine Befreiungsgeschwindigkeit projektiert,
falls die Zielgeschwindigkeit der MA 0 km/h beträgt.

Die Befreiungsgeschwindigkeit dient nicht nur zur Optimierung des Betriebsablaufs bei nachschal-
tendem Signal ohne Auflöse-Element, sondern wird bereits bei der Annäherung an das noch Halt
zeigende Signal benötigt. Aufgrund der sicheren Überwachung der Bremskurven könnte der
Standort des Signals ohne Befreiungsgeschwindigkeit nicht erreicht werden.

Die Befreiungsgeschwindigkeit beträgt in der Regel 40 km/h. In Abhängigkeit vom Risiko am Ziel-
punkt der Überwachung kann die Befreiungsgeschwindigkeit auch weniger als 40 km/h betragen.
Bei einer Abfahrverhinderung (siehe Kapitel 6.5) oder einer Fahrt auf einen Prellbock beträgt die
Befreiungsgeschwindigkeit 15 km/h bzw. 10 km/h in einem Kopfgleis.

Die Überwachung auf die Befreiungsgeschwindigkeit erfolgt in der Nähe des Endes der MA auto-
matisch. Beim Überschreiten der Befreiungsgeschwindigkeit wird ohne vorgängige Warnung durch



Geschäftseinheit SAZ «Limited Supervision» in der Schweiz

Systemführerschaft ETCS CH

Beschreibung ETCS Level 1 «Limited Supervision»  © bei SBB Seite 40 von 59

Beschreibung_L1LS_V1.4.docx Version V1.4 07.03.2017

die ETCS-Fahrzeugausrüstung direkt eine Zwangsbremsung ausgelöst. Diese kann erst nach dem
Stillstand durch den Lokführer zurückgestellt werden.
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7. Fahren im Level 1
Nachfolgend werden die wichtigsten betrieblichen Szenarien beschrieben. Für alle Szenarien gel-
ten die aktuell gültigen Vorschriften und es wird nach den Aussensignalen gefahren.

Die nachfolgenden Abbildungen des DMI stammen von einem Simulator und basieren weitgehend
auf der DMI-Spezifikation [Ref. 6].

Je nach ETCS-Fahrzeugausrüstung und deren Baseline können sich leichte Unterschiede in der
Darstellung der einzelnen Elemente ergeben. Ebenso können je nach Fahrzeug weitere Informati-
onen auf dem DMI dargestellt werden, z. B. die Zugnummer oder der Set-Speed.

7.1. Aufstarten und Abfahren
Im Level 1 bietet die ETCS-Fahrzeug-
ausrüstung nach dem Wählen von «START»
dem Lokführer die Betriebsart «Staff Respon-
sible» zur Quittierung an (gelbes SR-Symbol
mit blinkendem Rahmen).
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Sobald der Lokführer quittiert, wechselt die
ETCS-Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart
«Staff Responsible» und überwacht die
Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h.

Die überwachte Geschwindigkeit kann auf Ver-
langen des Lokführers angezeigt werden (nicht
im Bild).

Die Betriebsart «Staff Responsible» darf vom Lokführer erst quittiert werden, nachdem er die Zu-
stimmung zur Fahrt wird am entsprechenden Hauptsignal erhalten hat. Die Abfahrt erfolgt gemäss
Abfahrtsprozess FDV.

7.2. Wechsel in die Betriebsart «Limited Supervision»
Bei der Fahrt über die Balisengruppe am Signal
erfolgt der Wechsel in die Betriebsart «Limited
Supervision» und die entsprechende Quittie-
rungsaufforderung wird angezeigt (gelbes LS-
Symbol mit blinkendem Rahmen).

Hinweis:
Gleichzeitig kann auch eine «restriktivste über-
wachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» an-
gezeigt werden (im Bild nicht ersichtlich).

Die Quittierung der Betriebsart «Limited Supervision» muss durch den Lokführer innerhalb von 5
Sekunden erfolgen.

Bei nicht rechtzeitig erfolgter Quittierung erfolgt durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine Sys-
tembremse, welche nach erfolgter Quittierung automatisch gelöst wird.
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7.3. Vorbeifahrt an einem Signal mit Warnung
Bei der Fahrt wird dem Lokführer die zu quittie-
rende Textmeldung angezeigt (Textmeldung
«Warnung» mit gelbem blinkendem Rahmen).

Die Textmeldung ist innerhalb von 3 Sekunden
und 100 m zu quittieren. Nach erfolgter Quittie-
rung erlischt die Textmeldung.

Hinweis:
Bei den Texten in Deutsch «Warnung», Fran-
zösisch «Avertissement» und Italienisch
«Avvertimento» handelt es sich um mögliche
Texte. Der effektive Text der Textmeldung
muss in der europäischen ETCS-Spezifikation
definiert werden. Bisher ist dies nur für den
englischen Text «acknowledgement» erfolgt.

Bei nicht rechtzeitig erfolgter Quittierung erfolgt
durch die ETCS-Fahrzeugausrüstung eine
Zwangsbremse, welche erst nach dem Still-
stand durch den Lokführer zurückgestellt wer-
den kann.
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7.4. Fahrt auf ein Halt zeigendes Signal und Nachschalten des
Signals

7.4.1. Geschwindigkeitsüberwachtes Signal ohne Abfahrverhinderung

Wenn keine Abfahrverhinderung implementiert ist, beträgt die Befreiungsgeschwindigkeit 40 km/h.

Befreiungsgeschwindigkeit 40 km/h, ohne AbfahrverhinderungAbbildung 15

Bei der Vorbeifahrt am Vorsignal wird die Ziel-
geschwindigkeit 0 km/h als «restriktivste über-
wachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» an-
gezeigt.

Hinweis:
Ob die Befreiungsgeschwindigkeit ebenfalls
unmittelbar bei der Vorbeifahrt am Vorsignal
angezeigt wird (siehe Bild) oder erst wenn sich
das Fahrzeug in der Bremskurve befindet und
die gefahrene Geschwindigkeit genügend nahe
an der erlaubten Geschwindigkeit ist, hängt von
der Baseline der ETCS-Fahrzeugausrüstung ab
(siehe Kapitel 4.2.2).
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Gegen Ende der MA wechselt die ETCS-
Fahrzeugausrüstung von der Überwachung der
Bremskurve zur Überwachung der Befreiungs-
geschwindigkeit und der Zeiger verfärbt sich
gelb.

Hinweis:
Bei Überschreitung der Befreiungsgeschwindig-
keit erfolgt durch die ETCS-Fahrzeug-
ausrüstung ohne vorgängige Warnung eine
Zwangsbremse, erst nach dem Stillstand durch
den Lokführer zurückgestellt werden kann.

Mit der Befreiungsgeschwindigkeit 40 km/h kann der Lokführer bis ans Halt zeigende Signal fah-
ren.

Nach der Zustimmung am Hauptsignal zur Weiterfahrt (Nachschalten des Signals) kann mit der
Befreiungsgeschwindigkeit 40 km/h weitergefahren werden. Eine aktive Befreiung durch den Lok-
führer wie bei ZUB ist nicht notwendig.

7.4.2. Geschwindigkeitsüberwachtes Signal mit Abfahrverhinderung mit Balisen

Der Wert der Befreiungsgeschwindigkeit bei Abfahrverhinderung mit Balisen beträgt 15 km/h. Im
Falle einer Abfahrverhinderung in einem Kopfgleis mit Durchrutschweg kleiner als 40 m beträgt die
Befreiungsgeschwindigkeit 10 km/h. Diese tiefere Befreiungsgeschwindigkeit wird in der vorgela-
gerten Balisengruppe programmiert.

Unterschiedliche Befreiungsgeschwindigkeiten bei Abfahrverhinderung mit Balisen. Beim Befahren derAbbildung 16
vorgelagerten Balisengruppe wechselt die Befreiungsgeschwindigkeit von 40 km/h auf 15 km/h.
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Bei der Vorbeifahrt am Vorsignal wird die Ziel-
geschwindigkeit 0 km/h als «restriktivste über-
wachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» an-
gezeigt.

Hinweis:
Ob die Befreiungsgeschwindigkeit ebenfalls
unmittelbar bei der Vorbeifahrt am Vorsignal
angezeigt wird (siehe Bild) oder erst wenn sich
das Fahrzeug in der Bremskurve befindet und
die gefahrene Geschwindigkeit genügend nahe
an der erlaubten Geschwindigkeit ist, hängt von
der Baseline der ETCS-Fahrzeugausrüstung ab
(siehe Kapitel 4.2.2).

Wenn das Hauptsignal nach wie vor Halt zeigt,
wechselt die Befreiungsgeschwindigkeit bei der
Fahrt über die vorgelagerte Balisengruppe auf
15 km/h.

Gegen Ende der MA wechselt die ETCS-
Fahrzeugausrüstung von der Überwachung der
Bremskurve zur Überwachung der Befreiungs-
geschwindigkeit und der Zeiger verfärbt sich
gelb.

Hinweis:
Bei Überschreitung der Befreiungsgeschwindig-
keit erfolgt durch die ETCS-Fahrzeug-
ausrüstung ohne vorgängige Warnung eine
Zwangsbremse, erst nach dem Stillstand durch
den Lokführer zurückgestellt werden kann.

Mit der Befreiungsgeschwindigkeit 15 km/h kann der Lokführer bis ans Halt zeigende Signal fah-
ren.

Nach der Zustimmung am Hauptsignal zur Weiterfahrt (Nachschalten des Signals) kann mit der
Befreiungsgeschwindigkeit 15 km/h weitergefahren werden. Eine aktive Befreiung durch den Lok-
führer wie bei ZUB ist nicht notwendig.
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Falls die vorgelagerte Balisengruppe zum Zeitpunkt des Nachschaltens des Halt zeigenden Sig-
nals noch nicht befahren wurde, so kann mit der Befreiungsgeschwindigkeit 40 km/h weitergefah-
ren werden. Eine aktive Befreiung durch den Lokführer wie bei ZUB ist nicht notwendig. Beim Be-
fahren der vorgelagerten Balisengruppe wird die MA automatisch aktualisiert und die Überwa-
chung der Befreiungsgeschwindigkeit 40 km/h aufgehoben.

7.4.3. Geschwindigkeitsüberwachtes Signal mit Abfahrverhinderung mit Loop

Der Wert der Befreiungsgeschwindigkeit bei Abfahrverhinderung mit Loop beträgt 15 km/h bzw.
0 km/h. Diese tiefere Befreiungsgeschwindigkeit wird im Loop programmiert.

So lange das Fahrzeug fährt, gilt die Befreiungsgeschwindigkeit von 15 km/h. Nach dem Stillstand
wird die Befreiungsgeschwindigkeit auf 0 km/h reduziert.

Unterschiedliche Befreiungsgeschwindigkeiten bei Abfahrverhinderung mit Loop. Beim Befahren desAbbildung 17
Loops wechselt die Befreiungsgeschwindigkeit von 40 km/h auf 15 km/h. Wenn das Fahrzeug anhält, wechselt die Be-

freiungsgeschwindigkeit von 15 km/h auf 0 km/h.

Bei der Vorbeifahrt am Vorsignal wird die Ziel-
geschwindigkeit 0 km/h als «restriktivste über-
wachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» an-
gezeigt.

Hinweis:
Ob die Befreiungsgeschwindigkeit ebenfalls
unmittelbar bei der Vorbeifahrt am Vorsignal
angezeigt wird (siehe Bild) oder erst wenn sich
das Fahrzeug in der Bremskurve befindet und
die gefahrene Geschwindigkeit genügend nahe
an der erlaubten Geschwindigkeit ist, hängt von
der Baseline der ETCS-Fahrzeugausrüstung ab
(siehe Kapitel 4.2.2).
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Wenn das Hauptsignal nach wie vor Halt zeigt,
so wechselt die Befreiungsgeschwindigkeit bei
der Fahrt auf den Loop auf 15 km/h.

Gegen Ende der MA wechselt die ETCS-
Fahrzeugausrüstung von der Überwachung der
Bremskurve zur Überwachung der Befreiungs-
geschwindigkeit und der Zeiger verfärbt sich
gelb.

Hinweis:
Bei Überschreitung der Befreiungsgeschwindig-
keit erfolgt durch die ETCS-Fahrzeug-
ausrüstung ohne vorgängige Warnung eine
Zwangsbremse, erst nach dem Stillstand durch
den Lokführer zurückgestellt werden kann.

Wenn das Hauptsignal nach wie vor Halt zeigt
und das Fahrzeug auf dem Loop anhält, wech-
selt die Befreiungsgeschwindigkeit auf 0 km/h.
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Im Falle des Nachschaltens des Hauptsignals
überträgt der Loop automatisch die neue Fahr-
erlaubnis und die Überwachung der Befrei-
ungsgeschwindigkeit 0 km/h wird aufgehoben.

Sofern vorhanden, wird die neue «restriktivste
überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA»
unmittelbar bei Empfang der neuen MA und
nicht erst bei Vorbeifahrt am Signal angezeigt
(im Bild 60 km/h).

Hinweis:
Eine allfällige Textmeldung «Warnung» wird
immer erst bei Vorbeifahrt am Signal angezeigt.

7.5. Levelübergänge

7.5.1. Von Level 1 nach Level 2

Nach dem Befahren der Anmeldebalisen nimmt
die ETCS-Fahrzeugausrüstung Verbindung zur
Streckenzentrale (RBC) auf und übermittelt die
Zugdaten.
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Bei Annäherung an die Levelgrenze erscheint
die Ankündigung des Wechsels nach Level 2
auf dem DMI.

Da der Wechsel nach Level 2 durch den Lokfüh-
rer nicht quittiert werden muss, wird das Symbol
in Grau angezeigt.

Bei der CAB-Anfangstafel wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung nach Level 2.

7.5.2. Von Level 2 via Level 0 nach Level 1

Ein direkter Wechsel von Level 2 nach Level 1 ist nicht möglich, solange auf derselben Strecke
auch Fahrzeuge mit einer ETCS-Fahrzeugausrüstung gemäss Baseline 2 verkehren.

Der Wechsel von Level 2 nach Level 0 erfolgt wie bisher bei der CAB-Endtafel und muss vom Lok-
führer quittiert werden.

Bei der Fahrt über die Balisengruppe am ersten
Aussensignal erfolgt der Wechsel in den Level
1 und die Betriebsart «Limited Supervision».

Der Wechsel in Level 1 muss nicht quittiert
werden. Der Wechsel in die Betriebsart «Li-
mited Supervision» (gelbes LS-Symbol mit blin-
kendem Rahmen) muss innerhalb 5 Sekunden
quittiert werden.

Hinweis:
Das erste Aussensignal ist immer mit einer Ge-
schwindigkeitsüberwachung ausgerüstet. Um
eine doppelte Quittierung zu vermeiden, wird
jedoch nie eine Textmeldung «Warnung» ange-
zeigt.
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7.6. Bahnübergangsanlage

7.6.1. Bahnübergangsanlage mit Haupt- oder Deckungssignal

Bei offenem / nicht geschlossenem oder gestörtem Bahnübergang zeigt das Haupt- oder De-
ckungssignal Halt oder, sofern vorhanden, Hilfssignal L mit Zusatzsignalisierung bei gestörter
Bahnübergangsanlage. Die Vorbeifahrt an einem Hilfssignal oder an einem Halt zeigenden Signal
ist in Kapitel 7.9 beschrieben.

7.6.2. Bahnübergangsanlange mit Streckengerät

Bei geschlossenem Bahnübergang erfolgt keine Reaktion der ETCS-Fahrzeugausrüstung bei
Fahrt über das Streckengerät.

Bei offenem / nicht geschlossenem oder gestör-
tem Bahnübergang überträgt das Streckengerät
eine TSR von 1 m Länge und 5 km/h in der Mit-
te des Bahnübergangs sowie eine Textmeldung
«BUe ausser Betrieb». Die Textmeldung muss
nicht quittiert werden.

Die ETCS-Fahrzeugausrüstung überwacht die
Bremskurve auf die TSR und die TSR-
Geschwindigkeit wird als «restriktivste über-
wachte Geschwindigkeit innerhalb der MA» an-
gezeigt, sofern nicht bereits eine «restriktivste
überwachte Geschwindigkeit innerhalb der MA»
von 0 km/h angezeigt wird, weil vorgängig ein
Warnung zeigendes, geschwindigkeitsüber-
wachtes Signal passiert wurde.

Hinweis:
Bei den Texten in Deutsch «BUe ausser Be-
trieb», Französisch «PN hors service» und Itali-
enisch «PL fuori servizio» handelt es sich um
mögliche Texte. Der effektive Text der Textmel-
dung muss in der europäischen ETCS-
Spezifikation definiert werden. Bisher ist dies
nur für den englischen Text «level crossing not
protected» erfolgt.

7.7. Wiederholungssignale
Wiederholungssignale werden mit Balisen oder Loops ausgerüstet, wenn sie im Bereich einer kon-
tinuierlichen Geschwindigkeitsüberwachung liegen.
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Startende Züge in der Betriebsart «Staff Responsible» wechseln bei einem Wiederholungssignal
nur in die Betriebsart «Limited Supervision», wenn dieses mit Balisen ausgerüstet ist.

7.8. Halt zeigendes Signal überfahren
Beim Überfahren des Halt zeigenden Signals
wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung in die
Betriebsart «Trip» und es erfolgt eine Zwangs-
bremsung. Am DMI wird zusätzlich der Grund
für den Wechsel in die Betriebsart «Trip» ange-
zeigt (siehe Textmeldung im Bild).

Sobald das Fahrzeug still steht, zeigt die ETCS-
Fahrzeugausrüstung dem Lokführer die Quittie-
rungsaufforderung für die Betriebsart «Trip» an
(gelbes TR-Symbol mit blinkendem Rahmen).
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Wenn der Lokführer die Betriebsart «Trip» quit-
tiert hat, wechselt die ETCS-
Fahrzeugausrüstung in die Betriebsart «Post
Trip» und die Zwangsbremse wird gelöst.

Nach der quittungspflichtigen Zustimmung zur Weiterfahrt durch den Fahrdienstleiter wählt der
Lokführer die Betriebsart «Staff Responsible». Der Wechsel in die Betriebsart «Limited Supervisi-
on» erfolgt am nächsten mit Balisen ausgerüsteten Signal.

7.9. Vorbeifahrt an Hilfssignal, Halt zeigendem oder dunklem Signal

7.9.1. Hauptsignal ohne Abfahrverhinderung

Die Vorbeifahrt an einem Hilfssignal, Halt zeigenden oder dunklen Signal erfolgt gemäss dem Stö-
rungsprozess FDV. Damit in der Betriebsart «Limited Supervision» keine Zwangsbremsung erfolgt
(siehe Kapitel 7.8), muss der Lokführer die Funktion «Override EOA» auswählen und quittieren.

Sobald die Funktion «Override EOA» quittiert
wurde, wechselt die ETCS-Fahrzeugausrüstung
in die Betriebsart «Staff Responsible» und zeigt
die aktive Funktion «Override EOA» mittels
Symbol am DMI an.

Hinweis:
Die Funktion «Override EOA» bleibt im Gegen-
satz zur M-Taste für maximal 150 m und 255 s
aktiv.
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Der Wechsel in die Betriebsart «Limited Supervision» erfolgt am nächsten mit Balisen ausgerüste-
ten Signal.

7.9.2. Hauptsignal mit Abfahrverhinderung mit Balisen

Die Befreiungsgeschwindigkeit von 40 resp. 15 km/h erlaubt es, bis zum Hilfssignal, Halt zeigen-
den oder dunklen Signal zu fahren. Die Vorbeifahrt am Hilfssignal, Halt zeigenden oder dunklen
Signal erfolgt anschliessend wie in Kapitel 7.9.1 beschrieben.

7.9.3. Hauptsignal mit Abfahrverhinderung mit Loop

Falls noch eine Befreiungsgeschwindigkeit von 40 resp. 15 km/h vorhanden ist, kann bis zum
Hilfssignal, Halt zeigenden oder dunklen Signal gefahren werden. Die Vorbeifahrt am Hilfssignal,
Halt zeigenden oder dunklen Signal erfolgt anschliessend wie in Kapitel 7.9.1 beschrieben.

Beträgt die Befreiungsgeschwindigkeit bereits 0 km/h, weil auf dem Loop angehalten wurde, so
muss der Lokführer vor der Abfahrt die Funktion «Override EOA» auswählen und quittieren (siehe
Kapitel 7.9.1). Die Vorbeifahrt am Hilfssignal, Halt zeigenden oder dunklen Signal muss innerhalb
150 m und 255 s erfolgen. Ist dies nicht möglich, so muss der Lokführer vor der Vorbeifahrt am
Hilfssignal, Halt zeigenden oder dunklen Signal erneut die Funktion «Override EOA» auswählen
und quittieren (siehe Kapitel 7.9.1).

7.9.4. Gruppensignal

Damit die ETCS-Fahrzeugausrüstung in der Betriebsart «Limited Supervision» einerseits den spä-
testen Halteort bei Halt zeigenden Gruppensignalen überwachen kann und andererseits auch oh-
ne Handlung des Lokführers bis zum Gruppensignal gefahren werden kann, wenn dieses nicht
Halt zeigt, müssen im Vergleich zu SGNUM / ZUB zusätzliche Balisen eingebaut werden.

Diese zusätzlichen Balisen befinden sich beim spätesten Halteort gemäss FDV [Ref. 1]:

∂ vor dem Gruppensignal, wenn dieses vor der Ausfahrweiche steht. Befindet sich das dem Halt
zeigenden Gruppensignal zugehörige Halt zeigende Zwergsignal unmittelbar vor dem betref-
fenden Gruppensignal, ist vor dem Halt zeigenden Zwergsignal anzuhalten

∂ vor dem Sicherheitszeichen der Ausfahrweiche, wenn das Gruppensignal nach dem Sicher-
heitszeichen der Ausfahrweiche steht

∂ vor der Gruppensignal-Halttafel. Der Abschnitt zwischen der Gruppensignal-Halttafel und dem
Sicherheitszeichen der folgenden von der Wurzel aus befahrenen Weiche muss frei sein.
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Diese zusätzlichen Balisen haben einen Ein-
fluss auf den Störungsprozess:

Damit bei der Vorbeifahrt an einem Halt zei-
genden Gruppensignal in der Betriebsart «Li-
mited Supervision» kein Trip erfolgt (siehe Ka-
pitel 7.8) muss der Lokführer die Funktion
«Override EOA» zweimal auswählen und quit-
tieren.

Sowohl die Vorbeifahrt an der Gruppensignal-
Halttafel wie auch die Vorbeifahrt am Gruppen-
signal muss mit «Override EOA» erfolgen (sie-
he blaue Pfeile im Bild).

7.10. Störungen der Zugbeeinflussungskomponenten

7.10.1. Gestörte Balisengruppen

Störungen von Balisen führen in der Regel nicht zu einer Systembremsung. Ausgenommen sind
folgende Balisengruppen:

∂ Balisengruppen bei dauernd Halt zeigenden Signalen

∂ Balisengruppen bei einer Bahnübergangsanlage gesichert mit Streckengerät

Gestörte Balisengruppen werden mittels Störungsoffenbarung erkannt.

7.10.2. Streckenpunktstörungen

Störungen am Signal werden durch das Stellwerk erkannt und verarbeitet. Ein gültiges Signalbild
wird angesteuert und durch die LEU normal verarbeitet.

LEU-Eingangsstörungen werden durch die LEU erkannt und verarbeitet. Es wird ein LEU-
Störungstelegramm mit zusätzlicher Textmeldung «SPS 2» gesendet.

Balisen Eingangsstörungen werden durch die Transparentdatenbalise erkannt und verarbeitet. Es
wird ein Balisen-Default-Telegramm mit zusätzlicher Textmeldung «SPS 1» gesendet.

Die Textmeldungen «SPS 1» bzw. «SPS 2» müssen nicht quittiert werden.

Das LEU-Störungstelegramm und das Balisen-Default-Telegramm entsprechen funktional

∂ bei Zugsignalen: Freier Fahrt

∂ bei Bahnübergangsanlagen gesichert mit Streckengerät: einem offenem / nicht geschlossenem
oder gestörtem Bahnübergang

Das Verhalten des Lokführers richtet sich jeweils nach den gültigen Vorschriften.
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Anhang 1: ETCS L1 LS in ausländischer Ausprägung
Die betrieblichen Unterschiede sind den jeweiligen Vorschriften inkl. den lokalen Bestimmungen zu
entnehmen. Nachfolgend sind die technischen Unterschiede beschrieben.

ETCS L1 LS auf den Strecken Iselle – Domodossola und Ranzo – Luino
Auf diesen beiden Grenzbetriebsstrecken gelten die schweizerischen FDV. ETCS L1 LS entspricht
grundsätzlich der Ausprägung in der Schweiz mit folgenden Unterschieden:

∂ Eine signalisierte Geschwindigkeit wird auf dem DMI nicht angezeigt.

∂ Die Befreiungsgeschwindigkeit kann entsprechend dem vorhandenen Durchrutschweg variie-
ren.

∂ Die Geschwindigkeit in der Betriebsart «Staff Responsible» ist auf 30 km/h reduziert.

∂ Bei Einfahrt in ein besetztes Gleis wird eine Textmeldung übermittelt. Das Fahrzeug wechselt
in die Betriebsart «On Sight».

∂ Bei der Einfahrt in ein Kopfgleis wird keine Befreiungsgeschwindigkeit angezeigt.

∂ Die Rangiergrenzen werden mit «Danger for Shunting»-Balisen ausgerüstet. Beim Rangieren
auf die Strecke sind diese mit «Override EOA» zu überfahren.

∂ Beim Rangieren auf die Strecke gilt vmax = 30 km/h.

∂ Mit «Override EOA» gilt vmax = 30 km/h.

∂ Bei streckenseitigen Störungen zwischen Signal und Balise wird der Zug gebremst und auf
dem DMI eine Textmeldung angezeigt.

ETCS L1 LS auf deutschen Strecken mit deutscher Signaliserung
Folgende Unterschiede gelten beim Befahren der deutschen Strecken mit deutscher Signalisierung
ab Basel, Konstanz und Schaffhausen:

∂ Die Überwachung unter ETCS L1 LS läuft analog der PZB-Überwachung ab. Es müssen be-
stimmte Geschwindigkeiten innerhalb einer gewissen Zeit und Distanz unterschritten werden.

∂ Bei Warnung wird keine Quittierung erwartet.

Eine detaillierte Beschreibung von ETCS L1 LS in deutscher Ausprägung ist bei der DB Netz AG in
Bearbeitung.
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Anhang 2: Gegenüberstellung mit ZUB

Allgemeine Unterschiede zwischen ETCS L1 LS und ZUB

Übersicht der relevanten Unterschiede

Merkmal ETCS ZUB

Überwachung ohne MA / ZUB-
Info

40 km/h
(vmax in der Betriebsart SR) vmax_Zug

Überwachung mit MA / ZUB-
Info gemäss MA gemäss ZUB-Info

Geschwindigkeitserfassung /
Odometrie

mehrkanalige Geschwindigkeits-
messung

einkanalige Geschwindigkeits-
messung

Positionsberechnung sichere Position (Berechnung) gemessene Position

Skalierung der Distanz 1 m 10 m

Antennenposition berücksich-
tigt ja nein

Befreiung automatisch durch Lokführer

Befreiungsgeschwindigkeit 40 km/h
(ohne Abfahrverhinderung) 44 km/h

Warnung bei Überschreitung
der Befreiungsgeschwindigkeit keine akustisch

Bremsung bei Überschreitung
der Befreiungsgeschwindigkeit bei v > 40 km/h bei 50 km/h

Maximalgeschwindigkeit für
Vorbeifahrt am Signal (ohne
Abfahrverhinderung)

40 km/h
9 km/h (ohne Befreiung)
49 km/h (mit Befreiung)

Abfahrverhinderung mit Loop

Merkmal ETCS ZUB

vmax für Vorbeifahrt am Signal,
durchfahrender Zug, ohne Halt 15 km/h 9 km/h

vmax für Vorbeifahrt am Signal,
durchfahrender Zug, mit Halt

nicht möglich
(für startende/wendende Züge

wird die Abfahrverhinderung mit
Balisen realisiert)

9 km/h
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Abfahrverhinderung mit vorgelagerten Balisengruppen

Merkmal ETCS ZUB

vmax für Vorbeifahrt am Signal
15 km/h

(bei Kopfbahnhöfen in der Regel
10 km/h)

9 km/h

Gegenüberstellung der Anzeige
Anzeige ZUB Bedeutung ZUB Anzeige L1 LS Bedeutung L1 LS

Keine Überwachung
∂ BV-Hahn ist geschlos-

sen/Abschluss
∂ Fahrrichtungsschalter befindet

sich in der Stellung Rückwärts

Keine spezifi-
sche Anzeige

Überwachung der Zugdaten
∂ Der Rechner verarbeitet nur

Zugdaten, keine Streckenda-
ten

∂ Der Zug wird auf die vom Lok-
führer eingegebene Höchstge-
schwindigkeit überwacht

Keine spezifi-
sche Anzeige

Der Zug wird auf die vom Lokfüh-
rer eingegebene Höchstgeschwin-
digkeit bzw. die maximal zulässige
Geschwindigkeit in der Betriebsart
«Limited Supervision» (160 km/h)
überwacht.

Zielgeschwindigkeit 0
Z. B. bei Vorbeifahrt an einem
Signal mit ZUB-Überwachung,
welches Vorwarnung oder War-
nung zeigt.

Zielgeschwindigkeit 0
Z. B. bei Vorbeifahrt an einem
Signal mit Geschwindigkeitsüber-
wachung, welches Vorwarnung
oder Warnung zeigt.

Überwachung auf 40 km/h
Z. B. bei Vorbeifahrt an einem
Signal mit ZUB-Überwachung,
welches Fahrbegriff 2* bzw. -4
zeigt.

Zusätzlich erfolgt die Anzeige in
folgenden Spezialfällen:
∂ Nach der Befreiung mit dem

Freigabeschalter bis zur
nächsten Balisengruppe oder
Loop

∂ Wenn die M-Taste aktiviert ist
∂ Wenn keine gültigen Zugdaten

eingegeben wurden

Überwachung auf 40 km/h
Z. B. bei Vorbeifahrt an einem
Signal mit Geschwindigkeitsüber-
wachung, welches Fahrbegriff 2*
bzw. -4 zeigt.

Für die Spezialfälle gilt:
∂ Eine Befreiung mittels Frei-

gabeschalter existiert bei
ETCS nicht

∂ Rangierbewegungen erfolgen
nicht in «Limited Supervision»
sondern in «Shunting»

∂ Ohne gültige Zugdaten ist die
Betriebsart «Limited Supervisi-
on» nicht möglich
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Abbildungsnachweis
Die DMI-Abbildungen in den Kapiteln 4 und 7 basieren auf Screenshots des Simulators von MEV.
Die Verwendung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der MEV Schweiz AG.

Abbildung 15, Abbildung 16 und Abbildung 17 basieren auf einer Präsentation der BLS. Die Ver-
wendung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der BLS Netz AG.

Alle übrigen Abbildungen sind Eigentum der SBB AG.
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